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Aktenzeichen: T 283/91 - 3.3.1 

ENTSCHEIDUNG 
der Technischen Beschwerdekainer 3.3.1 

vom 20. Dezember 1991 

Beschverdef'Ohrer: 
(Einsprechender) 

Vertreter:• 

Beschwerdegegner: 
(Patentinhaber) 

DSM Research B.V. 
ML - 6160 MA Geleen (ML) 

}loogstraten, Willea Cornelis Roeland 
OCTROOIBUREAU DSM 
Postbus 9 
ML - 6160 MA Geleen (ML) 

BASF Aktiengesellschaft 
Carl-Bosch-StraAe 38 
W - 6700 Ludvigshafen (DE) 

Angefochtene Entscheidung: 

Zusammensetzung der Kai.mer: 

Vorsitzender: K.J.A. Jahn 
Mitglieder: 	J.M. Jonk 

J.C. Saisset 

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung des 
EuropAischen Patentamts vom 13. November 1990, 
zur Post gegeben am 19. Februat 1991 über die 
Aufrechterhaltung des europAischen Patents 
Mr. 0 135 718 in geandertea Umfang. 
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Sachverhalt und Anträge 

Durch Entscheidung der Einspruchsabteilung des 

Europãischen Patentamts vom 13. November 1990, zur Post 
gegeben am 19. Februar 1991 ist das europãische Patent 

Nr. 0 135 718 im Sinne von Artikel 106 (3) EPU in 
geãndertem Umfang aufrechterhalten worden. 

Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 
22. Mãrz 1991 Beschwerde erhoben und Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung beantragt. Die Beschwerdegebühr 

wurde am selben Tag entrichtet. 

Eine Beschwerdebegründung wurde nicht eingereicht. 

Mit Schreiben vom 10. Oktober 1991 hat die Geschäftsstelle 
der Beschwerdekainmer die Einsprechende auf das Fehien 
einer Beschwerdebegründung und auf die voraussichtliche 

Verwerfung der Beschwerde als unzulãssig aufmerksam 
gemacht sowie auf Artikel 122 EPU hingewiesen. 

Die Beschwerdeführerin hat sich weder zu dem Schreiben der 

Geschâftsstelle geâuSert, noch die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand beantragt. 

EntscheidungsgrUnde 

Da eine Beschwerdebegründung nicht eingegangen ist, wird 
die Beschwerde gemãB Artikel 108 in Verbindung mit 

Regel 65 (1) EPU als unzulãssig verworfen. 

05245 
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Entscheidungs formel 	
fi 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird als unzulãssig verworfen. 

DerGeschãftsste1Iêñbnte -----DerVorsjtzende: 

E. G:; J,.gma er~ 
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